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Beitragsordnung 

Art der Mitgliedschaft Jahres-Beitrag1) Umlage2) Verzehrpauschale3) 

Einzelmitglied Einstieg8) 599,00 € - - - - - - 100,00 € 

Ehepaare Einstieg (pro Person)8) 599,00 € - - - - - - 100,00 € 

Einzelmitglied 1.263,00 € - - - - - - 100,00 € 

Ehepaare (pro Person) 1.165,00 € - - - - - - 100,00 € 

Zweitmitglied4) 500,00 € - - - - - - - - - - - - 

Fernmitglied5) 500,00 € - - - - - - - - - - - - 

Kinder (bis 16 Jahre) 100,00 € - - - - - - - - - - - - 

Jugendliche (17 bis 27 Jahre)6) 315,00 € - - - - - - - - - - - - 

fördernde / passive Mitglieder7) 150,00 € - - - - - - - - - - - - 

Senioren (ab 80 Jahren) 
25% Ermäßigung auf den Jahres-Beitrag  
(nicht auf die Verzehrpauschale) 

100,00 € 

Mögliche Ratenzahlung für den Mitgliedsbeitrag 

Monatliche Zahlungen 

 Jahresbeitrag Monatsrate 

Einzelmitglied 1.263,00 € 110,00 € 

Ehepaare (pro Person) 1.165,00 € 97,00 € 

Anmerkungen und Zusätzliche Hinweise zur Mitgliedschaft 
1) Beitragsstaffelung im Eintrittsjahr  
(Die Beitragstaffelung gilt nicht wenn die Mitgliedschaft nach einer Kündigung wieder aktiviert wird) 

Eintritt Mai / Juni Juli / August September / Oktober 

Beitrag 85 % 65 % 45 % 

2) Investitionsumlage 

Die Investitionsumlage bei Eintritt entfällt bis auf weiteres. 

3) Verzehrguthaben 

Restguthaben der Verzehrpauschale verfällt zum Ende der aktuellen Saison.  
Im Einstiegsjahr fällt keine Verzehrpauschale an. 

4) Zweitmitglieder 

Vollmitgliedschaft im Heimatclub (Heimatclub Mitglied im DGV) 

5) Fernmitglieder 

Ständiger Wohnsitz muss rund 100 km von Brilon entfernt sein 

6) Jugendliche (17 bis 27 Jahre) 

Bis zum Ende der Ausbildung / des Studiums, maximal bis zum 27. Lebensjahr möglich 

7) passive Mitglieder 

 

8) Einstiegsbeitrag 

Der Einstiegsbeietrag gilt nur für Golfeinsteiger, für das Einstiegsjahr. 

Mitgliedschaften verlängern sich um 1 Jahr, wenn nicht bis 30.09. eines Jahres gekündigt wird.  


